
Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Gesundheit

ct
=

PRESSEMITTEILUNG

Neues Programm startet im Mai
Glawe: Unterstützung für Ausbildungsbe-
triebe, um Lehrlinge zu halten

Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern, die von einem erhebli-
chen Arbeitsausfall und deshalb von Kurzarbeit betroffen sind,
sollen auch ihre Lehrlinge in der Corona bedingt schwierigeren
wirtschaftlichen Zeit bestmöglich in den Betrieben halten kön-
nen. ,,Auszubildende sind die Fachkräfte von morgen. Deshalb
legen wir ein Programm für Unternehmen auf, um die Ausbil-
dungsplätze zu sichern. Unser Ziel ist es, die Kündigung von
Ausbildungsverhältnissen und die Kurzarbeit von Lehrlingen
unbedingt zu vermeiden. Eine angefangene Ausbildung muss
auch zu Ende geführt werden", sagte der Minister für Wirt-
schaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe am Mittwoch.

Unterstützung in Form eines nicht-rückzahlbaren Zu-
schusses
Antragsberechtigt sind Ausbildungsbetriebe jeglicher Größe
aus allen Wirtschaftsbereichen mit Sitz in Mecklenburg-Vor-
pommern. Voraussetzung ist, dass zum Antragszeitpunkt der
Anteil der Beschäftigten, die Kurzarbeitergeld beziehen (,,Kurz-
arbeiterquote"), mindestens 50 Prozent beträgt oder in der An-
zeige über den Arbeitsausfall gegenüber der Bundesagentur
für Arbeit eine Herabsetzung der regelmäßigen betriebsübli-
chen wöchentlichen Arbeitszeit für mindestens 50 Prozent der
Beschäftigten geplant ist. ,,Uns ist wichtig, dass die Auszubil-
denden ihre Lehre auch weiterhin in Vollzeit absolvieren kön-
nen. Die Unterstützung für die Unternehmen erfolgt in Form von
nicht-rückzahlbaren Zuschüssen", so Wirtschaftsminister
Glawe weiter. Die Anträge stehen ab dem 0'1. Mai zum Down-
load beim Landesförderinstitut (|fi-mv.de) bereit. Das Pro-
gramm tritt an diesem Tag auch in Kraft.

Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung als An-
teilfinanzierung in Form einer zweckgebundenen nicht riick-
zahlbaren Zuwendung in Höhe von 80 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben gewährt. Zuwendungsfähige Ausga-
ben sind die tatsächlich gezahlten Ausbildungsvergütungen im
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Förderzeitraum. Die Mittel in Höhe von voraussichtlich 6,3 Mil-
lionen Euro stammen aus dem ,,MV-Schutzfonds".

,,Der Schutzschirm ist nicht nur für Unternehmen, sondern auch
für Azubis wichtig", so lngo Schlüter, Stellvertretender Vorsit-
zender des DGB Nord.

,,Wir begrüßen es sehr, dass die Unternehmen bei ihren An-
strengungen zur Fachkräftesicherung auch während der
Corona-Krise nicht allein gelassen werden. Gerade dann, wenn
ein Unternehmen nur noch in geringem Umfang tätig sein kann
und deshalb die meisten Beschäftigten in Kuzarbeit sind, ist
die Fortsetzung der Ausbildung eine ganz besondere Heraus-
forderung. Hier müssen gemeinsam kreative Lösungen gefun-
den werden, um auch unter veränderten Rahmenbedingungen
weiterhin die Ausbildungsinhalte zu vermitteln. Das neue Pro-
gramm unterstützt die Betriebe dabei, genau dies zu tun und
für die Auszubildenden nicht ebenfalls Kurzarbeit zu beantra-
gen", sagte Joyce Müller-Harms, Geschäftsführerin Berufsbil-
dung der Vereinigung der Unternehmensverbände für Meck-
lenburg-Vorpommern e.V.

Sollte im Ausnahmefall Kurzarbeit auch für Auszubildende un-
vermeidbar sein, beschränkt sich der Fördezeitraum auf die
Zeit bis zur Beantragung der Kurzarbeit. Der Förderzeikaum
beginnt frühestens mit Antragstellung und endet spätestens am
30.09.2020.

Antragsstelle ist das Landesförderinstitut
Antrags-, Bewilligungs- und Auszahlungsstelle ist das Landes-
förderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Werkstraße 213,
19061 Schwerin. Anträge können ab dem 01. Mai 2020 längs-
tens bis zum 31.07.2020 gestellt werden. Der Antrag ist form-
gebunden auf dem vorgesehenen Vordruck mit rechtsverbind-
licher Unterschrift unter Beifügung dort aufgeführter Unterlagen
bei der Bewilligungsstelle zu stellen. Der entsprechende Vor-
druck ist bei der Bewilligungsstelle erhältlich und kann im lnter-
net unter www.lfi-mv.de abgerufen werden.


